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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Jakob Stark (svp, TG) verlangte per Motion, dass die Führungsstruktur des Bundesrats
krisenresilienter werden soll. Die Covid-19-Pandemie habe gezeigt, dass die
Krisenführung optimiert werden könne. Die Entscheidungen der Regierung seien
teilweise einseitig «von epidemiologischen Gesichtspunkten» geleitet gewesen.
Gesundheit, Wirtschaft und Finanzen seien vernachlässigt worden. Mit einem
interdepartementalen Bundesratsausschuss und einem ausbalancierten Führungsstab
aus verschiedenen Fachkräften, der bereits in einer normalen Lage ernannt werden
müsste, könnte eine ausgeglichenere Entscheidungsgrundlage geschaffen werden,
begründete Stark seinen Vorstoss. 
Der Bundesrat erklärte, dass er eine Verbesserung der Führungsstrukturen in
Krisenzeiten ebenfalls als notwendig erachte. Er werde dies sorgfältig evaluieren, gebe
aber zu bedenken, dass es zu früh sei, bereits heute Gesetzesgrundlagen dafür zu
schaffen, weshalb er die Motion zur Ablehnung empfehle. 
In der Ratsdebatte verlangte Daniel Fässler (mitte, AI) mittels Ordnungsantrag, die
Motion zusammen mit einer Motion Ettlin (mitte, OW; Mo. 21.3956), mit der gesetzliche
Grundlagen für ein Beratungsgremium im Krisenfall geschaffen werden sollen, an die
zuständige GPK zur Vorprüfung zuzuweisen. Die GPK untersuche die Bewältigung der
Corona-19-Krise detailliert und beziehe dort auch die Führungsstruktur mit ein. Er
schlage vor, den GPK-Bericht abzuwarten und die beiden Motionen noch nicht zu
beraten, um Doppelspurigkeiten zu vermeiden. Dieser Vorschlag wurde von der
Kantonskammer stillschweigend angenommen. 1

MOTION
DATUM: 27.09.2021
MARC BÜHLMANN

Regierungspolitik

Ohne weitere Diskussion nahm der Nationalrat in der Frühjahrssession Kenntnis vom
Jahresbericht 2020 der GPK und GPDel. Die drei Sprecher und die Sprecherin für die
Kommission fassten kurz die wichtigsten Punkte des Berichts zusammen. Erich von
Siebenthal (svp, BE) berichtete zudem, dass die GPK, die GPDel und die verschiedenen
Subkommissionen 2020 insgesamt 116 Sitzungen durchgeführt hätten. Yvonne Feri (sp.
AG) bedankte sich bei den anwesenden Nationalrätinnen und Nationalräten dafür,
«dass Sie bereits da sind, obwohl der GPK-Jahresbericht traktandiert ist. Das
interessiert ja leider nicht so viele»; dies sei schade, weil der Bericht viele interessante
Punkte beinhalte. Wie seine Vorrednerin und sein Vorredner bedankte sich auch
Thomas de Courten (svp, BL) für die Arbeit der Sekretariate. Alfred Heer (svp, ZH)
schliesslich, der als Präsident der GPDel das Wort ergriff, lobte die Zusammenarbeit mit
allen Mitgliedern beider GPK. Es handle sich um ein «sehr gutes Team aus Nationalrat
und Ständerat».
Die Sprechenden ebendieser ständerätlichen Kommissionen informierten ein paar Tage
später die kleine Kammer über die wichtigsten Punkte des Jahresberichts. Maya Graf
(gp, BL) erinnerte an die Bedeutung der Oberaufsicht – «gerade in der aktuellen Covid-
19-Krise». Daniel Fässler (mitte, AI) hob hervor, dass die GPK beider Kammern auf
ebendiese Covid-19-Krise bzw. deren Bewältigung in Zukunft ein besonderes
Augenmerk legen würden. Auch Marco Chiesa (svp, TI) und Philippe Bauer (fdp, NE)
beantragten Kenntnisnahme des Berichts, nachdem sie auch die zentralen Punkte aus
ihren Subkommissionen wiederholt hatten. Ohne Diskussion folgte auch die kleine
Kammer einstimmig diesem Antrag. 2

BERICHT
DATUM: 18.03.2021
MARC BÜHLMANN
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Bundesverwaltung - Organisation

In der Herbstsession 2020 diskutierte der Ständerat die von der grossen Kammer
angenommene Motion von Hans-Ulrich Bigler (fdp, ZH), mit der dieser mehr
Transparenz in der Verwaltung verlangte. Gleichzeitig behandelten die
Kantonsvertreterinnen und -vertreter eine Motion ihrer SPK-SR, die als abgeschwächter
Vorschlag der Motion Bigler gedacht war (Mo. 20.3911). Philippe Bauer (fdp, NE) führte
für die Kommission aus, dass deren Mehrheit die Ziele der Idee von Hans-Ulrich Bigler
teile. Es brauche in der Tat mehr Transparenz bei den Kaderangestellten der
Bundesverwaltung. Allerdings seien die Umsetzungsvorschläge in der Motion Bigler zu
spezifisch, gingen zu weit und würden vor allem hohe administrative Kosten nach sich
ziehen. Deshalb habe sich die SPK-SR entschlossen, in einer eigenen Motion lediglich
für die höchsten Kader ab Lohnklasse 30 – das seien rund 800 Angestellte, so Bauer –
ein öffentliches Register mit Interessenbindungen zu verlangen. Die Motion Bigler sei
hingegen abzulehnen. Ueli Maurer bat den Rat, beide Motionen abzulehnen, und
erwähnte, dass insbesondere die Forderungen der Motion Bigler nicht umzusetzen
wären; in der Folge wurde diese von der kleinen Kammer ohne weitere Diskussionen
abgelehnt – genauso wie die Kommissionsmotion, bei der das Stimmenverhältnis
jedoch sehr knapp ausfiel. 3

MOTION
DATUM: 22.09.2020
MARC BÜHLMANN

Parlamentsmandat

Gleich drei Mal kam es in der Wintersession 2019 zu Vereidigungen im neu gewählten
Ständerat. Da die 2. Wahlgänge im Kanton Zug am 17. November und in den Kantonen
Basel-Landschaft und Schwyz erst am 24. November stattgefunden hatten, brauchten
die Regierungen dieser drei Kantone aufgrund der Rekursfristen länger für die
Validierung der jeweiligen Wahlen, so dass Matthias Michel (fdp, ZG) am 3. Dezember
und Maya Graf (gp, BL) sowie Othmar Reichmuth (cvp, SZ) erst am 4. Dezember im
Ständerat Einsitz nehmen konnten. Besonders speziell im Fall von Maya Graf, die im
Gegensatz zu ihren beiden neuen Ratskollegen nicht die Eidesformel («Ich schwöre vor
Gott dem Allmächtigen, die Verfassung und die Gesetze zu beachten und die Pflichten
meines Amtes gewissenhaft zu erfüllen»), sondern das Gelübde ablegte («Ich gelobe,
die Verfassung und die Gesetze zu beachten und die Pflichten meines Amtes
gewissenhaft zu erfüllen»), war der Umstand, dass die Baselbieterin zwei Tage zuvor als
Alterspräsidentin die Wintersession im Nationalrat eröffnet hatte. Die Vereidigung aller
übrigen neu gewählten Ständerätinnen und Ständeräte fand am ersten Tag der neuen
Legislatur, also schon am 2. Dezember statt.  
Thierry Burkart (fdp, AG), Marco Chiesa (svp, TI), Andrea Gmür-Schönenberger (cvp, LU),
Charles Juillard (cvp, JU), Hansjörg Knecht (svp, AG), Marianne Maret (cvp, VS), Werner
Salzmann (svp, BE), Jakob Stark (svp, TG), Heidi Z'graggen (cvp, UR) und Mathias Zopfi
(gp, GL) wurden vereidigt; Philippe Bauer (fdp, NE), Elisabeth Baume-Schneider (sp, JU),
Marina Carobbio Guscetti (sp, TI), Johanna Gapany (fdp, FR), Eva Herzog (sp, BS), Lisa
Mazzone (gp, GE), Carlo Sommaruga (sp, GE), Adèle Thorens Goumaz (gp, VD) und Céline
Vara (gp, NE) legten das Gelübde ab.
Insgesamt wurden also 22 neue Ratsmitglieder vereidigt, eine Rekordzahl in der
Geschichte des Bundesstaates. Damit wurde fast die Hälfte der Sitze in der kleinen
Kammer neu besetzt. 11 der 22 Neuen waren sowohl in den Nationalrat als auch in den
Ständerat gewählt worden. Sie mussten sich – da laut Bundesverfassung ein
Doppelmandat nicht möglich ist – für eines der beiden Mandate entscheiden, wie dies
das Büro-SR in seinem Bericht zur Feststellung der Unvereinbarkeiten (19.058)
festhielt. 4

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 04.12.2019
MARC BÜHLMANN

Gerade einmal 20 Tage vergingen zwischen der Einreichung der parlamentarischen
Initiative der SPK-NR für die Ermöglichung der Teilnahme an Abstimmungen in
Abwesenheit – wenigstens für Nationalratsmitglieder – und der Annahme ihrer
Umsetzung in beiden Räten. Die SPK-SR hatte beim neuerlichen Vorstoss der
Schwesterkommission (nach der gescheiterten Pa.Iv. 20.475) – wohl auch aufgrund der
wieder ansteigenden Covid-19-Fallzahlen – ein Einsehen und gab dem Ansinnen Ende
November mit 8 zu 4 Stimmen Folge. 
Nur einen Tag später – am zweiten Tag der Wintersession 2020 – unterbreitete die SPK-
NR dann ihrem Rat eine dringliche bis Ende der Herbstsession 2021 befristete Revision
des Parlamentsgesetzes. Ziel sei es, die Vorlage rasch durch die Räte zu bringen und ein
Differenzbereinigungsverfahren zu verhindern, damit die Möglichkeit einer Teilnahme
bei Abstimmungen für von Covid-19 betroffene Nationalratsmitglieder von ausserhalb
des Nationalratssaals zumindest für die dritte Sessionswoche gegeben sei. Die Mehrheit

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.12.2020
MARC BÜHLMANN
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der Kommission begründete das Ansinnen damit, dass es zu einer Verzerrung der
Abstimmungen kommen könnte, wenn zu viele Ratsmitglieder aufgrund von
vorgeschriebener Isolation oder Quarantäne in Folge einer Covid-19-Erkrankung
abwesend wären und dies etwas eine Fraktion stärker als eine andere betreffen würde.
Ein erneuter Abbruch der Session müsse verhindert werden. 
Das Gesetz gelte nur für den Nationalrat, weil dort Proportionalität wichtiger sei als im
Ständerat, führte Kommissionssprecherin Marianne Binder-Keller (cvp, AG) in der
Nationalratsdebatte aus. Sie betonte, dass lediglich von Covid-19 betroffene
Nationalratsmitglieder das Recht erhalten sollen, ihre Stimme in Abwesenheit abgeben
zu können. Dies gelte zudem lediglich für Abstimmungen, nicht aber für Voten im Rat,
das Einreichen von Vorstössen oder die Teilnahme bei Wahlen. Gäbe es technische
Schwierigkeiten, würden deshalb keine Abstimmungen wiederholt. Eine
Kommissionsminderheit beantragte Nicht-Eintreten. Ihr Sprecher Gregor Rutz (svp, ZH)
fragte sich, ob man auf dem Weg zum «Pyjama-Parlament» sei. Man müsse in der
jetzigen Situation «ruhig Blut bewahren» und dürfe diese «unausgegorene,
widersprüchliche und verfassungswidrige» Vorlage nicht «überschnell» einführen.
Parlamentarische Arbeit sei nicht einfach Abstimmen, sondern beinhalte
Willensbildung, die nur vor Ort geschehen könne. Man könnte ansonsten ja auch
einfach Fragebogen an die Parlamentsmitglieder verschicken, was eine Menge an
Kommissionsarbeit sparen würde. Zudem werde der Grundsatz des
Zweikammersystems verletzt, wenn das Gesetz nur für die grosse Kammer gelte. Wenn
nur an Covid-19 Erkrankte vom Recht Gebrauch machen dürften, sei darüber hinaus die
Gleichbehandlung verletzt. Er sehe nicht ein, weshalb jemand mit einer «normalen
Grippe» oder einem «Beinbruch» nicht auch von zu Hause aus abstimmen dürfe. Wenn
es wirklich so weit kommen würde, dass eine erhebliche Anzahl an Nationalrätinnen und
Nationalräten nicht mehr an der Session teilnehmen könnte – «was wir nicht glauben»
–, dann müsste man die Session, wie von Verfassung und Gesetz vorgesehen,
abbrechen. «Die Schweiz würde nicht untergehen, wenn wir mal eine Woche nicht
tagen würden». Auf diese «Bastelarbeit» dürfe aber nicht eingetreten werden, so Rutz.

Nachdem alle anderen Fraktionen für Eintreten plädiert hatten  – es herrschte Konsens,
dass das Parlament seine Verantwortung auch in einer Krisensituation wahrnehmen
können müsse, auch wenn es sich bei der Vorlage nicht um eine perfekte Lösung handle
–, wurde mit 125 zu 61 Stimmen (3 Enthaltungen) Eintreten beschlossen. Zur
geschlossen stimmenden SVP-Fraktion gesellten sich acht Mitglieder der FDP- und zwei
Mitglieder der Mitte-Fraktion, die ebenfalls gegen Eintreten stimmten. Ohne weitere
Diskussion nahm dann eine Mehrheit von 123 gegen 62 Stimmen (5 Enthaltungen) den
Entwurf an, der damit an den Ständerat ging. 

Dort sprach Kommissionssprecher Andrea Caroni (fdp, AR) zwei Tage später von einem
«historischen» Projekt, da zum ersten Mal seit 1848 die Grundlage für Abstimmungen
ohne Anwesenheit im Parlamentsgebäude geschaffen werde. Die Vorlage sehe
allerdings einzig vor, den Abstimmungsknopf zuhause am Computer über einen
gesicherten Link statt vor Ort zu drücken. Eine Kommissionsminderheit brachte
zahlreiche staatspolitische und institutionelle Bedenken vor, wie sie zuvor bereits im
Nationalrat zu vernehmen gewesen waren. Lisa Mazzone (gp, GE) argumentierte
hingegen mit «respect institutionnel». Sie sei ebenfalls unzufrieden mit der Vorlage,
wolle aber dem Nationalrat nicht im Wege stehen und die Vorlage in Anbetracht ihrer
Befristung gutheissen. Man könne sich ja auch der Stimme enthalten und den
Nationalrat machen lassen, ergänzte Philippe Bauer (fdp, NE). In der Folge entbrannte in
der kleinen Kammer eine lebhafte und recht ausführliche Diskussion darüber, ob man
dem Schwesterrat eine Sonderregelung zugestehen solle, wie sich Daniel Jositsch (sp,
ZH) ausdrückte, oder ob mit einer solchen Regelung leichtfertig oder gar fast fahrlässig
Gesetze beschlossen werden könnten, wie dies Hannes Germann (svp, SH) befürchtete.
Schliesslich schien die Meinung zu überwiegen, dass der Nationalrat das Recht haben
soll, die Möglichkeit für Abstimmen in Abwesenheit in dieser aussergewöhnlichen
Situation für sich selbst zu schaffen. Mit 27 zu 13 Stimmen bei 4 Enthaltungen hiess
entsprechend auch der Ständerat die Vorlage gut. 

Damit konnten in einem nächsten Schritt beide Kammern über die Dringlichkeitsklausel
abstimmen. Im Nationalrat wurde diese mit 130 zu 35 Stimmen (4 Enthaltungen) und im
Ständerat mit 29 zu 11 Stimmen (3 Enthaltungen) angenommen. Damit stand den
Schlussabstimmungen, die Mitte der Wintersession durchgeführt wurden, nichts mehr
im Wege. Mit 125 zu 65 Stimmen (4 Enthaltungen) nahm die grosse Kammer die
Teilnahme in Abwesenheit für an Covid-19 erkrankte Nationalratsmitglieder an. Die
kleine Kammer hiess die Vorlage mit 25 zu 7 Stimmen (3 Enthaltungen) gut. 5
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Parlamentsorganisation

Am Schluss einer kurzen Debatte folgte der Ständerat in der Sommersession 2021
einem Ordnungsantrag von Daniel Fässler (mitte, AI) und wies die Motion von Jakob
Stark (svp, TG) wie auch die Motion von Werner Salzmann (svp, BE) der SPK-SR zur
Vorprüfung zu. Die Motion Stark fordert einen besseren Einbezug des Parlaments bei
der Bekämpfung zukünftiger Pandemien und schlägt dafür eine Revision des
Epidemiengesetzes vor. Darin soll neu festgehalten werden, dass der Bundesrat dem
Parlament Notrechtsbeschlüsse vorlegen muss. Bei kurzfristigen Beschlüssen soll eine
Genehmigung nachträglich eingeholt werden müssen; wenn immer möglich soll aber
auch Notrecht dem Parlament nach einer kantonalen Vernehmlassung direkt
unterbreitet werden. Das Parlament werde im Epidemiengesetz mit keinem Wort
erwähnt. Dies und der Umstand, dass sich das Parlament zwar mit «der Bewältigung der
massiven Folgen der Massnahmen zur Covid-Bekämpfung» beschäftigen müsse, beim
Beschluss dieser Massnahmen aber nicht mitreden dürfe, müsse behoben werden, so
Stark.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion, auch weil sich die SPK-NR bereits
intensiv mit dem Thema des besseren Einbezugs des Parlaments in Krisen beschäftige
und dieser Arbeit nicht vorgegriffen werden solle. 
Dies entschied Mitte August schliesslich auch die SPK-SR: Bevor sie die beiden
Motionen vorprüfen werde, wolle sie die Arbeiten der Schwesterkommission
abwarten. 6

MOTION
DATUM: 18.08.2021
MARC BÜHLMANN

Werner Salzmann (svp, BE) forderte mittels Motion, dass das Parlament bei der
Anordnung einer ausserordentlichen Lage gemäss EpG einbezogen werden müsse. Die
Covid-19-Krise zeige eindrücklich, dass die Folgen für die Wirtschaft aber auch die
menschliche Psyche so gravierend seien, «dass das Parlament in der Pflicht steht, hier
Verantwortung zu übernehmen». Wenn die Dringlichkeit den unmittelbaren Einbezug
des Parlaments verunmögliche, müsse der Bundesrat nachträglich legitimieren lassen,
wenn er eine ausserordentliche Lage anordne.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Er werde eine sorgfältige
Evaluation vornehmen und sich überlegen, wie das Parlament in künftigen Krisen besser
einbezogen werden könnte. Zudem sei auch die SPK-NR daran, solche Abklärungen
vorzunehmen. Mit einer Annahme der Motion würde diesen Arbeiten vorgegriffen. 
Im Ständerat kam es in der Sommersession erst zu einem angenommenen
Ordnungsantrag: Zusammen mit einer ähnlichen Motion von Jakob Stark (svp, TG) wurde
die Motion Salzmann der SPK-SR zur Vorprüfung überwiesen. Diese gab dann im August
bekannt, dass sie die beiden Motionen erst behandle, wenn klar werde, was die SPK-NR
in dieser Sache plane. 7

MOTION
DATUM: 18.08.2021
MARC BÜHLMANN

Wahl- und Abstimmungsverfahren

In der Sommersession 2021 räumten die Räte die noch bestehenden Differenzen beim
indirekten Gegenvorschlag für mehr Transparenz bei der Politikfinanzierung aus, der
die Anliegen der Transparenzinitiative aufnehmen will. Als erstes war der Ständerat an
der Reihe. Daniel Fässler (mitte, AI), der für die SPK-SR Bericht erstattete, informierte
die Mitglieder der kleinen Kammer vorab, dass der Trägerverein der
Transparenzinitiative in einem an die Kommission gerichteten Schreiben von Ende Mai
2021 den bedingten Rückzug der Initiative in Aussicht stellte, wenn der Ständerat in
zwei der vier beim Gegenvorschlag verbleibenden Differenzen auf die Linie des
Nationalrats umschwenke – bei der Höhe der Offenlegungspflicht von Zuwendungen an
Parteien und Initiativkomitees sowie bei der Regelung der Kontrollen. Beide Differenzen
wurden in der Folge ohne Diskussion gutgeheissen: Damit müssen neu Geld- oder
Sachspenden, die an Parteien oder Komitees gerichtet werden und über einem
Schwellenwert von CHF 15'000 liegen, offengelegt werden. Die Initiative hätte hier
einen Wert von CHF 10'000 und der Ständerat ursprünglich CHF 25'000 gefordert.
Bereits geeinigt hatten sich die Räte auf die Obergrenze der offenzulegenden Wahl-
und Abstimmungsbudgets von CHF 50'000. Zudem muss eine Behörde, die vom
Bundesrat noch zu bestimmen sein wird, die Einhaltung der Offenlegungspflichten und
die Vollständigkeit der eingereichten Dokumente kontrollieren und die Angaben
veröffentlichen. Auch der Ständerat war dafür, dass diese Behörde darüber hinaus
Stichprobenkontrollen durchführen muss, mit denen die Richtigkeit der Angaben
verifiziert werden soll. Der Vorschlag der SPK-SR, eine sprachliche Anpassung
hinsichtlich der Offenlegungspflicht der so genannten Mandatssteuern, also der
Abgaben, die von Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern an ihre Parteien erbracht

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.06.2021
MARC BÜHLMANN
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werden, vorzunehmen, wurde ebenfalls stillschweigend gutgeheissen. Zu diskutieren
gab allerdings die letzte Differenz, nämlich die Frage, ob die Offenlegungspflicht auch
für Wahlkampfkampagnen von Ständerätinnen und Ständeräten gelten soll. Die
Mehrheit der kleinen Kammer hatte sich bei der ersten Beratung auf den Standpunkt
gestellt, dass Wahlen von Kantonsvertreterinnen und -vertretern kantonalem Recht
unterstünden und hierfür deshalb keine nationale Regel gelten dürfe.
Kommissionssprecher Daniel Fässler wies darauf hin, dass das Initiativkomitee diesen
Punkt nicht als Bedingung für den Rückzug der Initiative betrachte. Der Nationalrat
habe in seiner Debatte in der Frühjahrssession 2021 allerdings gefordert, dass alle
Mitglieder des gesamten Parlaments gleichgestellt werden müssten. Die SPK-SR schlage
eine Offenlegungspflicht nur für jene Ständeratsmitglieder vor, die auch tatsächlich
gewählt würden, erklärt Fässler den Kompromissvorschlag seiner Kommission. Nur
diese gehörten ja aufgrund der erfolgten Wahl einer Bundesbehörde an und würden
dann auch nationalem Recht unterstellt. Eine Minderheit beantragte allerdings
Festhalten am ursprünglichen Entscheid. Begründet wurde diese Position von Thomas
Hefti (fdp, GL) damit, dass in einigen Kantonen bereits Transparenzregeln eingeführt
worden seien und man dies also getrost den Kantonen überlassen dürfe, die zudem
spezifischer auf die unterschiedlichen Wahlkampfanforderungen für den Ständerat
Rücksicht nehmen könnten. Obwohl vor allem die Ratslinke in Person von Lisa Mazzone
(gp, GE) oder Hans Stöckli (sp, BE) für die Mehrheit argumentierte und gleichberechtigte
Transparenz auch für die kleine Kammer forderte, folgte eine Mehrheit von 25 zu 19
Stimmen dem Minderheitsantrag und beharrte somit auf dieser letzten Differenz.  

Der Nationalrat befasste sich zwei Tage später somit nur noch mit der Frage, ob
Ständeratsmitglieder gleich behandelt werden sollen wie Nationalratsmitglieder. Die
SPK-NR, für die Corina Gredig (glp, ZH) das Wort ergriff, sprach sich für die Bejahung
dieser Frage aus. Der Wählerschaft diesen Unterschied zu erklären sei schwierig.
Dennoch wolle die Kommission dem Ständerat entgegenkommen und übernehme
deshalb den im Ständerat gescheiterten Vorschlag der Mehrheit der
Schwesterkommission, eine Offenlegungspflicht nur von effektiv gewählten
Kantonsvertreterinnen und -vertretern zu verlangen. Eine von Andri Silberschmidt (fdp,
ZH) angeführt Minderheit beantragte, dem ständerätlichen Entscheid zu folgen und auf
eine Offenlegung der Wahlbudgets für Ständerätinnen und Ständeräte ganz zu
verzichten, um das gesamte Projekt nicht mit einem Element zu gefährden, dass
letztlich «nicht matchentscheidend» sei. Die Mehrheit war hingegen anderer Meinung.
Marianne Binder-Keller (mitte, AG) zeigte sich erstaunt über die «grandiose Pirouette»
des Ständerats, der ja eigentlich den Gegenvorschlag angestossen habe, um mehr
Transparenz zu schaffen, sich selber jetzt aber davon ausnehmen wolle. Nachdem
Bundesrätin Karin Keller-Sutter versicherte, dass der Vorschlag der Offenlegungspflicht
nach erfolgter Wahl verfassungskonform sei, weil ein Ständeratsmitglied mit der Wahl
dem Bundesrecht unterstellt werde, erhielt der Kommissionsvorschlag 114 Stimmen. Die
30 Stimmen, die den Ständerat gänzlich von der Offenlegungspflicht der
Wahlkampfbudgets befreien wollten, stammten aus der FDP (21) und der SVP-Fraktion
(9). 

Damit musste eine Einigungskonferenz eingesetzt werden, die es in Anbetracht der
Ausgangslage aber relativ einfach hatte und mit 21 zu 3 Stimmen beschloss, die Version
des Nationalrats bzw. die im Ständerat abgelehnte Version der Mehrheit der SPK-SR als
Kompromissvorschlag zu unterbreiten. Im Ständerat gab es zwar noch einige Stimmen,
die sich mit diesem Kompromiss nicht anfreunden konnten – so nannte Jakob Stark
(svp, TG) die Regelung einen «nicht zulässigen Kunstgriff», weil während der Wahl
kantonales Recht, nach der Wahl aber eidgenössische Recht gelte – nachdem die
Justizministerin aber davor warnte, dass die Initiative, die wohl bei einer
Volksabstimmung «grosse Chancen» hätte, wesentlich weitgehendere
Offenlegungspflichten für alle eidgenössischen Wahlen fordere, schwenkte die kleine
Kammer mit 31 zu 7 Stimmen bei 2 Enthaltungen auf den Kompromissvorschlag ein.
Auch der Nationalrat stimmte dem Kompromissvorschlag mit 132 zu 50 Stimmen
erwartungsgemäss zu – nur die fast geschlossene SVP-Fraktion mit Ausnahme von Lukas
Reimann (svp, SG) stimmte dagegen.

Am Schluss der Sommersession 2021 hiess der Nationalrat die Vorlage mit 139 zu 52
Stimmen (4 Enthaltungen) und der Ständerat mit 35 zu 7 Stimmen (2 Enthaltungen) gut.
In der Folge zog das Initiativkomitee sein Begehren bedingt zurück. Nach Ablauf der
Referendumsfrist kündete der Bundesrat an, das die neuen Regelung im Bundesgesetz
über die politischen Rechte im Herbst 2022 in Kraft treten sollen. 8
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